
153 Klasse

am Bezirksgericht sein Direktor und 
der Bezirksstaatsanwalt. In Straf
sachen ist die K. zulässig, wenn 
die Entscheidung auf einer Ver
letzung des Gesetzes beruht, die 
Entscheidung im Strafausspruch gröb
lich unrichtig oder die Begründung 
der Entscheidung unrichtig ist (Straf
prozeßordnung, § 311). Gerichtliche 
Entscheidungen in Zivilrechtsstreiten 
können kassiert werden, wenn sie 
auf Gesetzesverletzungen beruhen 
oder der Gerechtigkeit gröblich 
widersprechen. Auch die K. der 
Entscheidungsgründe ist möglich. 
Eine Beweisaufnahme wird im K.s- 
verfahren grundsätzlich nicht mehr 
durchgeführt. Ist die K. begründet, 
wird die angefochtene Entscheidung 
aufgehoben. Das K.sgericht entschei
det unter bestimmten Voraussetzun
gen in der Sache selbst, oder es 
verweist sie an ein unteres Gericht 
zur erneuten Verhandlung und Ent
scheidung. Halten die zur Ein
legung eines ->■ Rechtsmittels be
rechtigten Verfahrensbeteiligten die 
Anfechtung einer gerichtlichen Ent
scheidung für erforderlich, so haben 
sie grundsätzlich von ihren Rechts
mitteln Gebrauch zu machen; denn 
die Anregung einer K. auf dem 
Eingabenweg kann ein ordentliches 
Rechtsmittel nicht ersetzen.

Kauf recht: Teil des sozialistischen 
-> Zivilrechts, der die Gesamtheit 
der Rechtsnormen zur Regelung der 
Beziehungen beim Kauf von Waren, 
anderen Sachen oder Rechten um
faßt. Das K. kommt vor allem beim 
Warenumsatz und Handel zur Gel
tung und hat in diesem Rahmen 
die Aufgabe, die bessere Versor
gung der Bevölkerung mit quali
tätsgerechten Waren sichern zu hel
fen. Der Kauf ist ein gegenseitiger 
Vertrag, durch den sich die eine 
Seite (Käufer) zur Zahlung des 
Kaufpreises in Geld verpflichtet, und 
die andere Seite (Verkäufer) sich ver
pflichtet, den Kaufgegenstand zu über
geben und das Eigentum an ihm zu

verschaffen. Kaufverträge sind die 
häufigsten Verträge des Alltags, wo
bei hauptsächlich als Käufer die 
Bürger und als Verkäufer der Ein
zelhandel (HO, Konsum, Versand
häuser, Kommissions- und privater 
Einzelhandel sowie gastronomische 
V ersorgungseinrichtungen) auf treten. 
Durch einzelne Rechte der Käufer 
wirkt das K. auf die Qualitätssiche
rung ein und begründet die Verant
wortung des Verkäufers, daß der 
Werktätige als Käufer bei der Reali
sierung seines Arbeitseinkommens 
in Gebrauchswerten für den Kauf
preis eine äquivalente vertragsge
mäße Gegenleistung erhält. Der 
Käufer hat bei Mängeln an der ge
kauften Sache gegenüber dem Einzel
handel innerhalb von sechs Monaten 
Gewährleistungsrechte (Nachbesse
rung, Kaufpreisminderung, Kauf
preiserstattung gegen Rückgabe der 
mangelhaften Ware, Ersatzlieferung, 
Schadensersatzanspruch) und gegen
über dem Hersteller bzw. der in 
dessen Auftrag tätigen Garantie
werkstatt innerhalb im einzelnen ge
nannter Fristen Garantieansprüche, 
soweit für die Ware Garantie ge
währt wurde. In jeder Verkaufsstelle 
muß das Merkblatt über Kunden
reklamationen aushängen, in dem 
sich der Käufer näher über seine 
Rechte informieren kann.

Kennziffern Plankennziffern

Klasse (soziale) : „Als Klassen be
zeichnet man große Menschengrup
pen, die sich voneinander unter
scheiden nach ihrem Platz in einem 
geschichtlich bestimmten System der 
gesellschaftlichen Produktion, nach 
ihrem (größtenteils in Gesetzen 
fixierten und formulierten) Verhält
nis zu den Produktionsmitteln, nach 
ihrer Rolle in der gesellschaftlichen 
Organisation der Arbeit und folglich 
nach der Art der Erlangung und 
der Größe des Anteils am gesell
schaftlichen Reichtum, über den sie 
verfügen. Klassen sind Gruppen von
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